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Bebauungsplan Nr. 129  
"Misch- und Wohngebiet entlang der Wolfgang-Zimmerer-Straße",  
Würdigung der Stellungnahme Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 09.10.2019: 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das in der Stellungnahme unter Nummer D-1-7635-0070 erwähnte Bodendenkmal war bzw. 
ist im Bayerischen Denkmalatlas nicht auffindbar. Daher wurde eine Nachfrage beim 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gestellt. Die als Antwort zugeschickte Kartierung 
ergab eine Lage des Denkmals in einer Entfernung von ca.180 m in westlicher Richtung und 
damit außerhalb des Geltungsbereichs in vergleichbarer Entfernung wie das bereits im Be-
bauungsplan dargestellte Bodendenkmal. Das zusätzliche Bodendenkmal wird in die Be-
gründung aufgenommen. 
 
Der vorgeschlagene Textbaustein zur denkmalrechtlichen Erlaubnis wird in die Bauleit-
planung aufgenommen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  nein  ja   
      
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sach-
vortrag. In den Bebauungsplan werden die entsprechend dem Sachvortrag aufgeführten 
Änderungen aufgenommen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 


